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RS OGH 1986/12/23 11Os168/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.12.1986

Norm

StGB §31 Abs2

StGB §38 Abs1

Rechtssatz

In einem ausländischen Strafverfahren erlittene, durch die ausländische Verurteilung und Strafverbüßung jedoch nicht

erfaßte Vorhaftzeiten sind in einem darauf Bedacht nehmenden inländischen Strafurteil gemäß § 38 Abs 1 StGB auf

die nunmehr verhängte (Zusatzstrafe) Strafe anzurechnen.
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